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Vorlagefragen 

1. Lässt es Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2003/86 ( 1 ) zu, dass ein 
Mitgliedstaat einem Familienangehörigen im Sinne von Art. 
4 dieser Richtlinie eines sich rechtmäßig in diesem Mitglied
staat aufhaltenden Drittstaatsangehörigen ausschließlich aus 
dem Grund die Einreise und den Aufenthalt verweigert, dass 
dieser Familienangehörige die nach den Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats vorgeschriebene Eingliederungsprüfung 
im Ausland nicht bestanden hat? 

1a. Ist es für die Beantwortung von Frage 1 von Bedeutung, 
dass es sich bei dem Familienangehörigen um die Mut
ter von acht sich rechtmäßig in diesem Mitgliedstaat 
aufhaltenden, darunter sieben minderjährigen, Kindern 
handelt? 

1b. Ist es für die Beantwortung von Frage 1 von Bedeutung, 
ob der Familienangehörige im Aufenthaltsland Zugang 
zum Unterricht in der Sprache dieses Mitgliedstaats hat? 

1c. Ist es für die Beantwortung von Frage 1 von Bedeutung, 
ob der Familienangehörige unter Berücksichtigung sei
ner bzw. ihrer Vorbildung und persönlichen Situation, 

insbesondere einer medizinischen Problematik, in der 
Lage ist, sich dieser Prüfung auf absehbare Zeit mit 
Erfolg zu unterziehen? 

1d. Ist es für die Beantwortung von Frage 1 von Bedeutung, 
dass eine Prüfung an den Bestimmungen in den Art. 5 
Abs. 5 und 17 der Richtlinie 2003/86 sowie Art. 24 
der Charta oder am unionsrechtlichen Verhältnismäßig
keitsgrundsatz nicht stattfindet? 

1e. Ist es für die Beantwortung von Frage 1 von Bedeutung, 
dass Bürger bestimmter anderer Drittstaaten allein auf
grund ihrer Staatsangehörigkeit von der Verpflichtung 
entbunden sind, sich der Eingliederungsprüfung im Aus
land mit Erfolg zu unterziehen? 

( 1 ) Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betref
fend das Recht auf Familienzusammenführung (ABl. L 251, S. 12). 
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